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75. Stephano Alvernensi episcopo ).1

1) Stephan von Clermont-Ferrand 1053, stirbt 1077 als Invasor des
Bisthums Le Puy; er wird 1073 in Clermont excommunicirt. 2) Wohl 
Bischof von Oria (zwischen Brindisi und Taranto). In der Liste bei Gams 
springt die dortige Bischofsreihe von 979 gleich zum 15. Jahrh. über.
3) Leo, Bischof von Neapel, fehlt bei Gams, dessen Liste nicht voll­
ständig ist. 4) Mit diesem Namen könnte meines Wissens nur Udal­
ricus von Benevent 1052—1074, der aber Erzbischof ist, gemeint sein.
5) 1064—1081. 6) Wohl Adelheid, Markgräfin von Susa uud Turin.
7) Ueber Wido von Mailand und seine Excommunication im Frühjahr 1066
vgl. oben n. 73; Gams führt ihn 1046—1070 auf. 8) Nach Gams ist in
Asti von 1046—1072 Bischof Girelmus, was sich schwer mit dem obigen
Briefe vereinigen lässt. 9) Vgl. n. 68. 10) Vgl. Gregorii I. Re-
gistrum III, 53.

Ueber die ‘gratiae misericordia’. — ‘Que in’.

76. Clero Neopolitano.
Erklärt die Ordinationen des Eustacius episcopus Orien­

tanus 2) nach der Rückkehr ihres Bischofs Leo3) für ungültig. 
— ‘Ordinationes ab’.

77. Odolrico episcopo ).4
Ueber die Penitenz des Ueberbringers, des Presbyter 

Albizo, qui cum matre sua fornicatus est. — ‘Rogabas, ut’.

78. Constantino Aretino episcopo ).5
a. Ueber Verwandtschaftsgrade bei einer Concubine, die, 

obwohl sie eines andern Braut, zum Weibe genommen wurde.
b. Item infra. Sie soll ihrem Bräutigam zurückgegeben 

werden.
c. Item infra. Wer als Laie solches Verbrechen begeht, 

könne nicht Cleriker, wer als Cleriker, nicht weiter promovirt 
werden. Alle drei Fragmente: J. 3499.

79. Adelaisie comitisse ).6
Wido von Mailand7) sei auf der Synode abgesetzt und 

der zum Bischof von Asti8) Erwählte, da er von Wido ein­
gesetzt sei, nicht unter die Bischöfe zu rechnen. — ‘Wido 
Mediolanensis’.

80. Helinando Lugdunensi episcopo ).9
Dass, wie aus dem Register Gregors I. zu ersehen, dessen 

Urtheil vom Patriarchen von Constantinopel befolgt wurde10). 
— ‘Ut plenius’.

81. Gervasio Remensi archiepiscopo.
Vor der Excommunication solle jeder zur Rechtfertigung 


